
1. 1-jährige Kulturen, eingesetztes PVM Bio
2. 1-jährige Kulturen, eingesetztes PVM aus der Umstellung
3. 1-jährige Kulturen, eingesetztes PVM konventionell
4. 1-jährige Kulturen, eingesetztes PVM konventioneller Sämling
5. Mehrjährige Kulturen, eingesetztes PVM Bio 
6. Mehrjährige Kulturen, eingesetztes PVM aus der Umstellung
7. Mehrjährige Kulturen, eingesetztes PVM konventionell

EU-Bio-VO

2018/848 Pflanzliche Produkte mit Anbau im Boden1.



Bio-Produktion

U + 12 Monate

Ernte von Bio-
Produkten 

EU-Bio-VO
 Anh. II.I 

1.7.1. + 1.8.1.

U + 24 Monate

Einsatz von 
Bio-PVM

Ernte von  
Produkten aus

der Umstellung

1. Pflanzliche Produkte von 1-jährigen Kulturen, 
Anbau im gewachsenen Boden

Status des eingesetzten PVM: Bio

z. B. 1-jährige Schnittblumen

Beginn der
Umstellung (U)

Ernte ohne Bio- oder
Umstellungshinweis

kennzeichnen  



Bio-Produktion

U + 12 Monate

Ernte von Bio-
Produkten 

EU-Bio-VO 
Art. 9 + 

Anh. II.I 1.8.5.1.

U + 24 Monate

Einsatz von 
PVM aus der
Umstellung

Ernte von  
Produkten aus

der Umstellung

2. Pflanzliche Produkte von 1-jährigen Kulturen, 
Anbau im gewachsenen Boden

Status des eingesetzten PVM: aus der Umstellung

z. B. 1-jährige Schnittblumen

Beginn der
Umstellung (U)

Ernte ohne Bio- oder
Umstellungshinweis

kennzeichnen  



Bio-Produktion

U + 12 Monate

Ernte von Bio-
Produkten 

U + 24 Monate

Einsatz von 
konventionellem

PVM*

Ernte von  
Produkten aus

der Umstellung

*
 

Nur möglich unter folgenden
Voraussetzungen:

Nur mit Ausnahme-
genehmigung 
PVM, das nach der Ernte nicht
konventionell behandelt wurde
Nicht möglich bei Sämlingen
von 1-jährigen Arten

3. Pflanzliche Produkte von 1-jährigen Kulturen, 
Anbau im gewachsenen Boden

Status des eingesetzten PVM (nur Saaten und vegetatives PVM): konventionell

z. B. 1-jährige Schnittblumen

Beginn der
Umstellung (U)

Ernte ohne Bio- oder
Umstellungshinweis

kennzeichnen  

EU-Bio-VO 
Art. 9 + 

Anh. II.I 1.8.5.1.



Bio-Produktion

U + 12 Monate U + 24 Monate

Ernte von
konventionellen

Produkten 

Einsatz von 
konventionellem

Sämling*

Keine ANG möglich für
Sämlinge 1-jähriger Arten: Bei
Sämlingen von Arten, deren
Anbauzyklus — von der
Umpflanzung des Sämlings bis
zur 1. Ernte des  Erzeugnisses —
in 1 Vegetationsperiode
abgeschlossen ist. 

*

Ernte von
konventionellen

Produkten 

Ernte von
konventionellen

Produkten 

4. Pflanzliche Produkte von 1-jährigen Kulturen, 
Anbau im gewachsenen Boden

Status des eingesetzten PVM (Sämling): konventioneller Sämling 1-jähriger Arten
z. B. 1-jährige Schnittblumen

Beginn der
Umstellung (U)

EU-Bio-VO 
Art. 9 + 

Anh. II.I 1.8.5.1.



Einsatz von 
Bio-PVM 

Ernte von Produkten aus der
Umstellung

Ernte von Bio-
Produkten

Bio-Produktion

U + 12 Monate U + 36 MonateU + 24 Monate

Beispiel Zierlauch als Schnittblume (weitere: Schnitt-Rosen, Päonien, Schnitt-Gehölze usw.)

5. Pflanzliche Produkte von mehrjährigen Kulturen, 
Anbau im gewachsenen Boden

EU-Bio-VO
Art. 9 + 

Anh. II.I 1.8.1. 
Status des eingesetzten PVM: Bio 

Beginn der
Umstellung (U)

Ernte ohne Bio- oder
Umstellungshinweis

kennzeichnen  



Einsatz von PVM
aus der

Umstellung 

Ernte von Produkten 
aus der Umstellung

Ernte von Bio-
Produkten

Bio-Produktion

U + 12 Monate U + 36 MonateU + 24 Monate

Beispiel Zierlauch als Schnittblume (weitere: Schnitt-Rosen, Päonien, Schnitt-Gehölze usw.)

6. Pflanzliche Produkte von mehrjährigen Kulturen, 
Anbau im gewachsenen Boden

Status des eingesetzten PVM: aus der Umstellung

Beginn der
Umstellung (U)

EU-Bio-VOArt. 9 + Anh. II.I 
1.8.1. + 1.8.5.1.

Ernte ohne Bio- oder
Umstellungshinweis

kennzeichnen  



Einsatz von 
konventionellem*

PVM 

Ernte von Produkten aus der
Umstellung

Ernte von Bio-
Produkten

Bio-Produktion

U + 12 Monate U + 36 MonateU + 24 Monate

Beispiel Schnitt-Zierlauch (weitere: Schnitt-Rosen, -Päonien, -Gehölze usw.)

7. Pflanzliche Produkte von mehrjährigen Kulturen, 
Anbau im gewachsenen Boden

Status des eingesetzten PVM: konventionell

Beginn der
Umstellung (U)

 
Nur mit
Ausnahmegeneh-
migung 
PVM, das nach
der Ernte nicht
konventionell
behandelt wurde

*

EU-Bio-VOArt. 9 + 
Anh. II.I 1.8.1. 

Ernte ohne Bio- oder
Umstellungshinweis

kennzeichnen  



Die Zusammenstellung wurde im Rahmen des BÖL-Projektes* "Erarbeitung eines Leitfadens zur Zertifizierung der Produktion und
Vermarktung von Bio-Zierpflanzen nach EU-Öko-VO", Leitfaden BioZier erarbeitet.

Antragsteller und Projektkoordination:
Bioland Beratung GmbH

Verbundpartner:
ABCERT AG
Gesellschaft für Ressourcenschutz mbH (GfRS) *

Abkürzungen:

ANG = Ausnahmegenehmigung
OXS = organicXseeds (www.organicxseeds.de)
PVM = Pflanzenvermehrungsmaterial

Alle Angaben in dieser Zusammenstellung sind ohne Gewähr! Die Berabeiter:innen haben
diese nach dem jetzigen Stand (10.10.2024) der Erkenntnis zusammengefasst. 

Pflanzen


